
Formular Listenunterzeichner Anlage e)
 

 

WAHL DES LANDESSCHULRATES 

FÜR DIE VIERJAHRESPERIODE 2016/2017 – 2019/2020 

am 21. April 2016 
 

 

WÄHLERKATEGORIE _____________________________________ 

 

LISTE: „_____________________________________________________“ 
 

 

ERKLÄRUNG DES LISTENUNTERZEICHNERS 

 

Der/Die unterfertigte _____________________________, geboren am ________, in _________________, 
(Vor- und Zuname) 

erklärt 

 

Listenunterzeichner/in der Liste „____________________________________________________“ zu sein. 

 

Datum   Unterschrift  
    (vollständige Unterschrift des Listenunterzeichners) 

 

BEGLAUBIGUNG DER UNTERSCHRIFT 

(Laut Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a) des Dekretes des Landeshauptmanns Nr. 22/1997 werden die Unterschriften der Kandidaten/innen und der 
Listenunterzeichner/innen für die Wählerkategorien der Lehrpersonen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration (Personal für die Erziehung und 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung), des Verwaltungspersonals, der Eltern und der Schüler/innen von der zuständigen Führungs-

kraft der Schule bzw. des Kindergartensprengels beglaubigt.) 

 

Im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 Buchstabe a) des Dekretes des Landeshauptmanns vom 2. Juli 1997, Nr. 

22, in geltender Fassung, 

beglaubige ich 

 

die in meiner Gegenwart getätigte Unterschrift von _______________________________________________, 

geboren am ___________, in _____________________, dessen/deren Identität ich aus persönlicher Kenntnis 

oder nach Überprüfung des Personalausweises ________________________ Nr. ___________ bestätige. 

 

Datum _______________ (Rundstempel) 

DIE ZUSTÄNDIGE FÜHRUNGSKRAFT 1) 
(oder die von den geltenden Rechtsbestimmungen befugte Behörde) 

 

 

_______________________________________________ 
 

Mitteilung gemäß Artikel 13 des Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196 
Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen-Südtirol. Die angegebenen Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 
elektronischer Form, für die Durchführung der Wahlen des Landesschulrates im Sinne von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 
in geltender Fassung, und des Dekrets des Landeshauptmanns vom 2. Juli 1997, Nr. 22, in geltender Fassung, verarbeitet. Verantwortlich für die Verar-
beitung ist der Abteilungsdirektor des Ladinischen Schulamtes. Beauftragt für die Datenverarbeitung ist die mit Beschluss der Landesregierung vom 23. 
Februar 2016, Nr. 184, ernannte Landeswahlkommission für die Wahlen des Landesschulrates. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die mit den 
Wahlen des Landesschulrates zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die 
vorgebrachten Anträge nicht bearbeitet werden. Die oder der Betroffene erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 Zugang 
zu ihren bzw. seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetz-
lichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

 

                                                 
1) Für die Wählerkategorie der Inspektoren/innen und Direktoren/innen sind die Unterschriften der Kandidaten/innen und Listenunterzeich-
ner/innen vom/von der zuständigen Schulamtsleiter/in oder von dessen/deren Bevollmächtigten zu beglaubigen. 


